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1. Einleitung 
 
 
Nach § 20 HKO haben Kreistag und Kreisausschuss den Gemeindevorständen kreisange-
höriger Gemeinden, die durch Maßnahmen des Landkreises besonders berührt werden, 
vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
Erweitert und konkretisiert wird diese Verpflichtung durch die Ziffer 10 der vom Hessi-
schen Innenminister festgelegten und an die Aufsichtsbehörden adressierten Leitlinie zur 
Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzauf-
sicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden (StAnz. 34/2005, 
S. 3261). Danach ist künftig „… bei defizitären Kreishaushalten (…) den Kreisen ein An-
hörungsverfahren der Kommunen zwingend aufzugeben. Vor Beratung und Beschlussfas-
sung der Kreishaushalte im Kreistag ist diesem das Ergebnis der Anhörung mitzuteilen.“ 
 
Mit Schreiben vom 15.01.2007 hat die Verwaltung allen kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden den vom Kreisausschuss am 10.01.2007 festgestellten Entwurf der Haushalts-
satzung 2007 mit Haushaltsplan zur Stellungnahme übersandt. 
 
Mit dem Haushaltsplan wurden den Städten und Gemeinden ferner die vom Kreisaus-
schuss ebenfalls am 10.01.2007 beschlossenen Entwürfe des Investitionsprogramms für 
den Planungszeitraum 2006 bis 2010 und des Haushaltssicherungskonzepts – Fortschrei-
bung 2007 - zur Unterrichtung zugeleitet. 
 
 
 
2. Ergebnis der Anhörung 
 
Die innerhalb der erbetenen Antwortfrist  - 09.02.2007 - eingegangenen Stellungnahmen 
der Städte und Gemeinden sind diesem Bericht als Anlage beigefügt. Eingegangen ist 
lediglich eine Stellungnahme der Stadt Aßlar. 
 
Im Unterschied zum Anhörungsverfahren beim letztjährigen Haushalt wurde zum Haus-
haltsentwurf 2007 keine gemeinsame Stellungnahme seitens der Kreisversammlung Lahn-
Dill des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) abgegeben. 
 
 
 
3. Wesentliche Positionen der Gemeinden und Erwiderun-

gen der Verwaltung 
 
Zu den einzelnen Punkten der Stellungnahme der Stadt Aßlar ist aus Sicht der Verwal-
tung folgendes anzumerken: 
 
 
Zu 1.  Allgemeine Entwicklung der Haushaltssituation und der Kassenkredi-

te 
 
Der Stadt Aßlar ist zuzustimmen, dass sowohl das planmäßige Defizit des Haushaltsjah-
res 2007 als auch die derzeit erkennbare mittelfristige Entwicklung immer noch be-

  



sorgniserregend sind. Auch wenn es möglich war, den Fehlbedarf gegenüber dem 
Planergebnis des Vorjahres um rund 7,5 Mio. € zu senken, und die wirtschaftliche Er-
holung zumindest für 2008 sich grundsätzlich fortsetzen und stabilisieren dürfte, kann 
dies noch nicht als Entspannung der wirtschaftlichen Situation gewertet werden. 
 
Allerdings enthält sich die Stadt Aßlar eines konkreten Vorschlags, wie die wirtschaft-
liche Misere des Landkreises soweit wieder in den Griff zu bekommen ist, dass eine 
Finanzierung des laufenden Zahlungsmittelbedarfs aus Kassenkrediten nicht mehr er-
forderlich ist.  
 
Dieses würde zunächst voraussetzen, dass das (zahlungswirksame) Jahresergebnis so 
hoch ausfällt, dass hieraus die ordentliche Tilgung von Krediten bedient werden kann. 
Eine solche Verbesserung, die für 2007 dann voraussichtlich rund 24 Mio. € betragen 
müsste, kann nur schrittweise und durch massive und nachhaltige Kostensenkungen 
und/oder Erlösverbesserungen erreicht werden. 
 
Zusätzlich müsste durch Zahlungsmittelüberschüsse des lfd. Ergebnisses in den künfti-
gen Perioden auch der bisher aufgelaufene und in der Bilanz ausgewiesenen Bestand 
an kurzfristigen Verbindlichkeiten zurückgeführt bzw. getilgt werden. 
 
Für eine Konsolidierung der Kreisfinanzen in diesem Umfang sind derzeit keine Poten-
ziale ersichtlich und von der Stadt Aßlar auch nicht benannt worden. 
 
Bei Beibehaltung des Status quo hinsichtlich der dem Kreis obliegenden Aufgaben und 
des daraus folgenden Ressourcenabflusses einerseits und der derzeitigen Finanzie-
rungsstruktur des Kreises andererseits würde auch eine neue Planung keine anderen 
Ergebnisse zeitigen. 
 
Über die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushalts muss die Aufsichtsbehörde befin-
den. 
 
 
Zu 2.  Verteilungseffekte im KFA 2007; keine ordnungsmäßige Finanzpla-

nung 
 
Von der Stadt Aßlar wird beanstandet, dass beim Lahn-Dill-Kreis trotz der Verbesserungen 
im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2007 bei  Kreis- und Schulumlage und Schlüssel-
zuweisungen sowie der LWV- und Krankenhausumlage gegenüber den für das Jahr 2006 
geltenden Grundlagen in Höhe von rund 20,7 Mio. € sich per Saldo nur rund 7,5 Mio. € 
ergebnisverbessernd niederschlagen. 
 
Wesentliche Mehrbelastungen, die dem positiven Trend  zuwiderlaufen, sind: 
 

 Konten-
gruppe Mio. € 

Verlust bei besonderen Finanzzuweisungen (KFA) 59 1,6 

Mehraufwand im Bereich Sach- und Dienstleistungen 60/61 4,1 

davon: 
Kommunaler Finanzierungsanteil ARGE   1,6 Mio. €, 
Energiekosten Schulen    1,5 Mio. € 
bauliche Instandhaltung Schulen   0,4 Mio. € 
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 Konten-
gruppe Mio. € 

Beratungsleistungen für PPP-Projekt   0,3 Mio. € 
Projekt "Organisationsuntersuchung"    0,3 Mio. €  

Mehraufwand bei Zuweisungen und Zuschüssen 79 3,4 

davon Aufwendungen für Hochwasserhilfe    3,1 Mio. €   

Mehraufwand Transferleistungen 78 8,8 

davon: 
Abt. 31 (Bildung und Liegenschaften)  0,3 Mio. €, 
Abt. 32 (Kinder- und Jugendhilfe):   2,0 Mio. €  
Abt. 41 (Soziales und Integration):   6,5 Mio. € 

  

Summe  17,9 
 
Dass der eindeutig größte Anteil der Verbesserungen im Kommunalen Finanzausgleich 
(KFA) 2007 für den Landkreis auf die erheblich gestiegenen Umlagegrundlagen der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden zurückzuführen ist, ist unbestritten. Gleichzeitig sei 
allerdings darauf hingewiesen, dass die Städte und Gemeinden aufgrund der ganz über-
wiegend kräftig angestiegenen Steuereinnahmen auch eine höhere Steuerkraft haben. 
 
Zudem profitieren die Städte und Gemeinden über ihren Anteilsatz an der Schlüsselmasse 
des KFA’s am stärksten von den in den Steuerverbund fließenden Steuerzuwächsen des 
Landes. Dass einzelne Städte und Gemeinden, so auch die Stadt Aßlar, für 2007 gegen-
über dem Vorjahr dennoch nur geringe oder gar gesunkene Schlüsselzuweisungen erhal-
ten werden, ist dann wiederum nach der Systematik des KFA auch auf die erhebliche ge-
stiegene Steuerkraft der betroffenen Kommunen zurückzuführen. 
 
Den Zuwächsen des Landkreises aus Umlagen und Schlüsselzuweisungen stehen allerdings 
auch Einnahmeverluste durch die Umschichtung von Mitteln des Sozialhilfelastenaus-
gleichs und des kompletten Ansatzes der Zuweisung für überdurchschnittliche Arbeitslo-
sigkeit zu Gunsten der neuen Zuweisung zur Freistellung von Kindergartenbeiträgen und 
zum Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren („Bambini-
Programm“) gegenüber. Beide Zuweisungen erfolgen damit überwiegend aus den Mit-
teln, die hauptsächlich den Landkreisen entzogen wurden. Dabei haben diese noch nicht 
einmal die Einnahmeausfälle verkraftet, die in Folge der Änderungen im KFA der Jahre 
2005 und 2006 eingetreten sind: Die Kürzungen des Sozialhilfelastenausgleichs, des Ar-
beitslosenansatzes und der Schlüsselzuweisungen in Höhe von zusammen 92 Mio. € gin-
gen mit rund 52,5 Mio. € überproportional zu ihren Lasten. 
 
Durch die Aufstockung der Schulbaupauschale und der allgemeinen Investitionspauschale 
fließen den Kreisen in 2007 zwar wieder annähend die Mittel zu, die ihnen für die beiden 
neuen Bedarfszuweisungen verloren gingen. Allerdings wirken diese sich teilweise bzw. 
ausschließlich auf die Investitionsfinanzierung aus, mithin wirken sie auf das laufende Er-
gebnis nur indirekt (über den verminderten Zinsaufwand) und zeitversetzt entlastend. 
 
Die auch durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen eingetretene Stärkung der 
Ertragssituation der Landkreise war deshalb ein längst fälliger Schritt, damit einem weite-
res Anwachsen der dramatisch aufgelaufenen Fehlbeträge entgegengewirkt werden kann. 
Erst wenn noch weitere durchgreifende Verbesserungen durch den Abbau von kosten-
trächtigen Leistungen und Standards eintreten, besteht eine Chance, dass die Landkreise 
ihre Haushalte ausgleichen und ihre Aufgaben nicht mehr über Kassenkredite finanzieren 

  



müssen. Diese Verbesserung liegt auch und gerade im Interesse der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, die die Finanzlasten der Kreise letztlich weitgehend zu tragen 
haben. 
 
Der Umstand, dass von den Verbesserungen des Finanzausgleichs 2007 nur ein kleinerer 
Teil effektiv ankommt, ist im Übrigen kein isoliertes Problem des Lahn-Dill-Kreises, sondern 
nach derzeitigem Erkenntnisstand der Verwaltung auch bei anderen Landkreisen (z. B. 
Landkreis Gießen) der Fall. 
 
 
Zu 3.  Keine Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes aus sonstigen Gründen 

 
Die im Entwurf des Kreishaushalts 2007 vorgesehene Anhebung des Hebesatzes der 
Kreisumlage um 0,25 v. H., die zur teilweisen Deckung des immer noch zu erwartenden 
Jahresfehlbedarfs von über 22 Mio. € vorgesehen ist, hält der Kreisausschuss für angemes-
sen und erforderlich. 
 
Der von der Stadt Aßlar zitierte Erlass des Hessischen Innenministeriums (HMdIuS) vom 
27.10.2006 ist nur so zu interpretieren, dass die Aufsichtsbehörden mit Rücksicht auf die 
erheblich gestiegenen Umlagegrundlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens dem 
Landkreis keine Erhöhung des Hebesatzes auferlegen dürfen. Die Kreise sind aber, dies 
wurde von der Kommunalabteilung des HMdIuS zuletzt am 14.12.2006 im Rahmen der 
Sitzung des Finanzausschusses des Hessischen Landkreistages mündlich erläutert, hier-
durch nicht gehindert, im Rahmen der Haushaltsplanung nach pflichtgemäßem Ermessen 
selbst zu entscheiden, ob eine Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes erforderlich ist. Bei 
der Entscheidung muss u. a. auch die Höhe des verbleibenden Defizits berücksichtigt wer-
den. 
 
 
Zu 4.  Unzulässigkeit der mittelfristige Planung 

 
Die in der mittelfristigen Ergebnis – und Finanzierungsplanung (Anlage 6.4.2 zum Haus-
haltsplan, Seite 6-55) dargestellte Erhöhung bezieht sich nur auf das in der Mittelfristpla-
nung vorgesehene Wachstum der Kreisumlagegrundlagen. Gegenüber den in den Orien-
tierungsdaten empfohlenen Steigerungsraten – von 2008 bis 2010 insgesamt 10,5 % - 
wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und einer vorsichtigeren Erwar-
tung der Steuerentwicklung nur ein Wachstum von insgesamt 6,5 % unterstellt. 
 
Eine Veränderung des Hebesatzes der Kreisumlage ist in der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzierungsplan nicht vorgesehen. 
 
Entgegen der Darstellung der Stadt Aßlar ergibt sich aus der Landesverfassung nach Auf-
fassung des Kreises keine dezidierte Schranke für die Hebesätze der Kreisumlage, deren 
Überschreitung eine unzulässige Verletzung der Finanzkraftgarantie der Städte und Ge-
meinden darstellen würde. 
 
Mithin ist auch keine Rechtsverletzung bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
2006 bis 2010 erkennbar. 
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Zu 5.  Haushaltssicherungskonzept nicht ausreichend, freiwillige  
Leistungen 

 
Im Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2007 sind 
die aus Sicht des Kreisausschusses nach derzeitigem Erkenntnisstand und der politischen 
Willensbildung machbaren Konsolidierungspotenziale dargestellt. Es liegt nunmehr am 
Kreistag als Souverän, dieses Konzept zu diskutieren, zu verändern oder es um entspre-
chende Prüfungsaufträge an den Kreisausschuss zu ergänzen. 
 
Die Kritik der Stadt Aßlar, bei den Personalkosten werde entgegen der Aufforderung des 
Regierungspräsidiums von Steigerungen ausgegangen, trifft nicht zu. Die im Gesamter-
gebnishaushalt ausgewiesenen Personalaufwendungen liegen mit 31.728.192 € um 
knapp 138 T€ unter dem Planwert für das Jahr 2006. Dass trotz Tarifsteigerungen und 
Besoldungserhöhungen die Kosten rückläufig sind, ist vor allem auf die seit Jahren erfolgte 
Reduzierung der Planstellen um 2 % und der tatsächlich besetzten Stellen um  
1 % (jeweils gegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen. Entsprechende Vorgaben des RP in 
den Haushaltsgenehmigungen seit 2004 wurden und werden bislang durch den Landkreis 
erfüllt. Allerdings ist – bei unveränderten Aufgaben/Leistungen - die Grenze der verant-
wortbaren Kürzungsmöglichkeiten im Personalbereich erreicht. 
 
Die vom Lahn-Dill-Kreis wahrgenommenen sog. freiwilligen Aufgaben sind, der Auflage 
Nr. 7 zur Haushaltsgenehmigung für 2006 folgend, in den einzelnen Teilhaushalten (Kap. 
5.3) nach Produkten gegliedert und einzeln mit Beträgen aufgeführt. Eine Zusammenstel-
lung dieser Leistungen wird der Stadt Aßlar wunschgemäß zugeleitet. 
 
 
allgemein Missachtung des Konnexitätsprinzips auf Kreisebene 

 
Sofern nach Auffassung der Stadt Aßlar in sinngemäßer Anwendung des Konnexitätsprin-
zips in der Landesverfassung (Art. 137 Abs. 6 HV) der Landkreis eine „Bestellerfunktion“ 
hat, trifft dies so nicht zu. Die weitaus überwiegenden Aufgaben des Landkreises sind 
gesetzlich definiert, es besteht also, von den geringfügigen freiwilligen Leistungen abge-
sehen, keine Entscheidungshoheit seitens der Kreisgremien. Ferner sind die Städte und 
Gemeinden zwar die überwiegenden, nicht aber die alleinigen Finanziers des Kreises. 
 
 
 
Wetzlar, den 13.02.2007 
 
Im Auftrag: 
 

 
 
 
 
Kröckel 
 
 
 
Anlage 
Schreiben des Magistrates der Stadt Aßlar vom 07.02.2007 
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